
 

 

 

 

Dieses Gesuch ist der Gemeindeverwaltung Wangen an der Aare spätestens 3 Wochen vor 
der Benützung einzureichen. 
 

Gesuch um Benützung des Mehrzweckgebäudes Wangenried 
 
 
Gesuchsteller (Verein): __________________________________________________ 
 
Name und Adresse Vertreter: __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 
 
Telefon Vertreter: __________________________________________________ 
 
E-Mail Vertreter: __________________________________________________ 
 
Adresse für die Rechnungsstellung: __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 
 
Art der Veranstaltung:  __________________________________________________ 
 
 __________________________________________________ 
Anzahl Besucher:  
(Kapazität gem. GVB max. 200 Besucher) __________________________________________________ 
 
Werden an der Veranstaltung Einnahmen (Eintrittsgeld, Kollekte, Vorverkauf, 
Kursgeld, Entschädigung Referent, Wirte-Einnahmen, etc.) erzielt?   ja  nein 
 
Datum der Veranstaltung/en: 
 __________________________________________________ 
 
 __________________________________________________ 
 
Genaue Zeit der Veranstaltung/en:  
 
Vorbereitungszeit: von  _________________  bis ___________________  Uhr 
 
Aufräumzeit: von  _________________  bis ___________________  Uhr 
 
Benützungsgesuch für 

□ Turnanlagen mit Garderoben/Duschen □ Turnhalle, inkl. Bühne (Vereinsveranstaltungen) 

□ Turnhalle, ohne Bühne □ Hortraum 

□ Küche ohne Kochen □ Küche mit Kochen 

□ Spühlmaschine □ Parkplätze 

□ Buffet □ Turnhalle als Spielhalle 

□ Tische und Stühle □ Geschirr und Besteck 

Das Foyer darf nicht möbliert / bestückt werden, da es als Treppenhaus gilt. Personenansammlungen dürfen 
dürfen sich im Foyer aufhalten 
 
 
Diverse Angaben 

Wird gewirtet?  ja  nein 
falls ja: liegt eine gastgewerbliche Einzelbewilligung vor?  ja  nein 
 
Hinweis: Das Formular für das Gesuch um eine gastgewerbliche Einzelbewilligung kann beim Regierungs-
statthalteramt bezogen werden. Das Formular ist spätestens 20 vorher vollständig ausgefüllt bei der Ge-
meindeverwaltung Wangen abzugeben. 
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Festversicherung (Haftpflicht) abgeschlossen  ja  nein 
 
Sicherheitsdienst wird eingesetzt  ja  nein 
 
Parkordnungsdienst wird eingesetzt  ja  nein 
( Parkierung Restaurant Leuenberger Kontakt aufnehmen: 032 631 21 01) 
 
Schlüsselabgabe an Verantwortliche erforderlich  ja  nein 
 
Kenntnisnahme des Reglements über die Benützung des Mehrzweckgebäudes  ja  nein 
 
 
 
Ort, Datum und Unterschrift 
 
Wir behalten uns vor, nicht vollständig eingereichte Formulare zur Vervollständigung zurückzuwei-
sen. Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben bestätigt: 
 
 
 
_________________________________ ____________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Gesuchsteller 
 
 

 
 

Entscheid (Mietvertrag) 
 
Obiges Gesuch wird   bewilligt   Benützungsgebühr Fr. ....................... 
        (Kostenzusammenstellung siehe Seite 3) 
 
     abgelehnt 
 
Schlüssel:  Die erhaltenen Schlüssel sind gleich nach dem Anlass zurückzugeben. Nach 30 

 Tagen wird eine Gebühr von Fr. 100.-- erhoben. 

Über-/Abgabe:  Die Übernahme und Abgabe der Mietsache ist mit dem Hausdienst, mind. 7 
Tage   vor dem Anlass unter 079 520 38 21 (Nico Salvisberg), direkt zu vereinbaren. 
 
 
Parkierung:  Bitte bei Bedarf von zusätzlichen Parkplätzen Kontakt mit Restaurant Leuenber-
  ger aufnehmen: 032 631 21 01 
 
Auflage Notausgänge: Organisatorisch muss gewährleistet sein, dass die seitlichen Notausgänge via 
 Geräteraumtore als Fluchtwege genutzt werden können. 
 
 
 
Wangen a/Aare, ............................................... Die Gemeindeverwaltung: .......................................... 
 
 
Verteiler: (Entscheid) 

 Gesuchsteller 
 Hauswart 

 

 

Interne Angaben/durch die Gemeinde auszufüllen:  

   Kopie an Hauswart      Barzahlung   

   Rg. gestellt am ______________    Miete bezahlt am ______________ 
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Gestützt auf Art. 4, Abs. 1 des Benützungsreglement Mehrzweckgebäude Wangenried vom 01.07.2009, erlässt der 
Gemeinderat folgende Gebührenordnung: 
 

Gebührentarif 

 
Art. 1 1  Die Tarife für die Benützung des Mehrzweckgebäudes Wangenried werden festgesetzt: 
 

 

Feste, Feiern, Anlässe, etc. 

 
A 
B - aufgehoben 
C 
D 
 
E 
F 
G - aufgehoben 
H 

 
Einheimische Vereine mit wirtschaftlichem Anlass (z.B. Lotto, Konzert) 
Einheimische Vereine ohne wirtschaftlichen Anlass (z.B. vereinsintern) 
Einheimische Private mit wirtschaftlichem Anlass (z.B. Wirt) 
Einheimische Private ohne wirtschaftlichen Anlass (z.B. Familienfeiern) 
Auswärtige Private bezahlen einen Zuschlag von 50 Prozent auf den Tarif D 
Auswärtige mit wirtschaftlichem Anlass 
Versammlungen einheimischer Vereine 
Turnbetrieb – Einheimische Gruppen und Vereine 
Turnbetrieb – Auswärtige Vereine und Gruppen 

Gemeinnützige Anlässe 

 
Gemeinnützige Anlässe sind kostenlos (Mittagstisch, Altersnachmittag, Kirchl. Anlässe, Ständeli, Musikunter-
richt). 
 

Definition einheimische Vereine und Gruppen 
 

- Einheimische Vereine haben Sitz gemäss Statuten in Wangen an der Aare und mind. 20% der Mitglieder 
wohnen in Wangen a/Aare. 

- Gruppen gelten als einheimisch, wenn davon mindestens 50 Prozent in Wangen an der Aare wohnen. 
 

 

Räume A B C D E F G H 

 pauschal 

au
fg

eb
h

ob
en

 

2 Std. 
Turnhalle, inkl. Bühne 175.00 

au
fg

eb
h

ob
en

 

350.00 250.00 500.00 500.00  
Turnhalle für Turnbetrieb, 
inkl. Garderoben / Duschen 

     60.00 

Küche mit Kochen 70.00 150.00 50.00 180.00   
Küche ohne Kochen 50.00 120.00 30.00 120.00   
Spühlmaschine 25.00 25.00 25.00 25.00   
*Foyer, inkl. Galerie 70.00* 150.00* 120.00* 150.00*   
Jahresmiete Hortraum als Probelokal       
Hortraum 70.00 150.00 70.00 150.00   
Turnhalle als Spielhalle 100.00 100.00 100.00 100.00   
 
 

 

Mobiliar / Geschirr A B C D E F G H 

  

au
fg

eb
h

ob
en

 

 

Buffet 30.00 

au
fg

eb
h

ob
en

 50.00 50.00 50.00   
Tische + Stühle Halle  100.00 100.00 150.00   
*Tische + Stühle Foyer *50.00 *50.00 *50.00 *50.00   
Tische + Stühle Hortraum  30.00 30.00 30.00   
Geschirr / Besteck Foyer  20.00 20.00 20.00   
Geschirr / Besteck Hortraum  20.00 20.00 20.00   
Pauschalbetrag für verlorenes Besteck 20.00 20.00 20.00 20.00   

 
 

Pauschalentschädigung Übergabe/Abgabe 

Halle Fr. 50.00 
Hortraum Fr. 20.00 

 
*Einheimische Vereine: Veranstaltungen, die vor 2026 im Foyer stattgefunden haben, können in der Halle zu den alten Foyer-Preisen 
genutzt werden.  
 
Sämtliche Preise verstehen sich ohne Aufstellen von Tischen, Stühlen, Bühne, etc. Das Einrichten für den Anlass (frühestens vorgän-
giger Samstag) sowie das Abräumen (bis spätestens am darauffolgenden Montag, 07.00 Uhr) werden nicht verrechnet. Für von die-
ser Regelung abweichende Anforderungen muss ein Gesuch gestellt werden. 
 
Bei einer Absage von weniger als 30 Tage vor dem Anlass ist eine Ausfallentschädigung von 10 % des 
Mietpreises geschuldet. 
 
Anzahl Miettage ………   Total Mietgebühr:  Fr. …………………………… 
 ====================== 


